
Befestigte Flächen, die an die Abwasseranlage an-
geschlossen sind, werden entsprechend ihrer Befes-
tigungsart bei der Berechnung der versiegelten Flä-
chen berücksichtigt. Folgende Einteilung wird vo-
raussichtlich zur Flächenerhebung herangezogen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maßgeblich und relevant für die zukünftige Nieder-
schlagswassergebühr sind nur die Flächen, die direkt 
oder indirekt an den Kanal angeschlossen sind. 
 

Mitwirkung der Eigentümer 
 

Alle Eigentümer oder deren Zustellungsbevoll-
mächtigte werden ab Anfang Oktober 2010 an-
geschrieben und erhalten die Ergebnisse der Luft-
bildauswertung. In den Unterlagen sind alle be-
festigten Flächen dargestellt. Den Luftbildern kann 
nicht entnommen werden, welche Flächen an den 
Kanal angeschlossen bzw. welche Zisternen auf dem 
Grundstück vorhanden sind. 
 
Die Angaben werden von den Eigentümern abge-
fragt und zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese 
Mitwirkung ist von zentraler Bedeutung für die Kalku-
lation der Gebühr und der zukünftigen Gebührenab-
rechnung für die einzelnen Grundstücke. 
 
 
 
 

Zur Information werden Bürgersprechstunden angebo-
ten. Die Örtlichkeit und die Termine werden von der 
Stadt veröffentlicht. Für vier Wochen stehen den Eigen-
tümern qualifizierte Ansprechpartner mit entsprechender 
EDV-Ausstattung zur Verfügung. Die Korrekturen und 
Ergänzungen werden in den Bürgersprechstunden ent-
sprechend Ihren Angaben vorgenommen. 
Die Stadt Prichsenstadt empfiehlt, dieses Angebot der 
Bürgersprechstunden zu nutzen, damit der Umstel-
lungsprozess reibungslos erfolgt und mit möglichst ge-
ringem Aufwand für die Betroffenen verbunden ist. 
 

Bürgerinformation 
 

Die Gründe für die Einführung der getrennten Ab-
wassergebühr sowie der gesamte Ablauf des Ver-
fahrens werden in einer Bürgerversammlung vorge-
stellt und erläutert. Selbstverständlich werden auch 
Ihre Fragen beantwortet. 
 
Folgende Bürgerversammlung kann von Ihnen be-
sucht werden: 
 

Montag, 27.09.2010 
Beginn 19:00 Uhr 

Turnhalle des 
TSV Prichsenstadt 
Wiesentheider Straße 2 
97357 Prichsenstadt 

 

 
Ich bitte Sie herzlich um Ihr Verständnis und Ihre 
Mithilfe bei der Einführung der neuen Gebührenform 
und verbleibe 
 

mit freundlichen Grüßen 
 

Adolf Falkenstein 
1.Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Prichsenstadt 
Karlsplatz 5 

97357 Prichsenstadt 
Tel.: 09383/9750-0 

Fax.:09383/9750-40 
email: stadt@prichsenstadt.de 
Internet: www.prichsenstadt.de 

 
 
 
 
 

Einführung der 
gesplitteten 

Abwassergebühr 
 

zum 1. Januar 2011 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Information 
für alle Haushalte 

in Prichsenstadt 
 

www.prichsenstadt.de 



Gesplittete 
Abwassergebühr 
 

Die Kosten für die Beseitigung des Abwassers 
(Schmutz- und Regenwasser) werden in der Stadt 
Prichsenstadt bisher auf der Basis des Frischwas-
serverbrauchs (über Zählerablesung). Wer mehr 
Frischwasser verbraucht, zahlt auch mehr Kanalbe-
nutzungsgebühr (Frischwassermenge = Abwasser-
menge). Nachfolgendes Beispiel zeigt die heutige 
Praxis der Gebührenermittlung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dieses Vorgehen ist aus Sicht der Ver-
waltungsgerichte dann nicht mehr zulässig, wenn die 
Kosten der Regenwasserbeseitigung einen Anteil von 
12% an den Gesamtkosten überschreiten bzw. deutli-
che Unterschiede in der Art der Befestigung der ein-
zelnen Grundstücke vorliegen. 
 

Dies trifft für die Stadt Prichsenstadt zu, so dass eine 
getrennte Abwassergebühr zwingend eingeführt wer-
den muss. Ziel dieser Änderung ist eine ver-
ursachergerechte Berechnung der Abwasser-
gebühren. Neben dem Frischwasserverbrauch wird 
nun auch der Anteil der versiegelten Flächen auf den 
einzelnen Grundstücken – und damit die Menge der 
Zuleitung an Niederschlagswasser in das Ab-
wassernetz – berücksichtigt. 
 
 

Nachfolgendes Beispiel zeigt die zukünftige Praxis 
der Gebührenermittlung. Die zukünftigen Abwasser-
gebühren können erst mit den neu errechneten aktu-
ellen Gesamtkosten und der versiegelten Gesamtflä-
che ermittelt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ziel der getrennten Abwassergebühr ist es, nicht nur 
dem individuellen Wasserverbrauch einzelner Haus-
halte Rechnung zu tragen, sondern auch die befes-
tigten Flächen, von denen Regenwasser in den Ka-
nal eingeleitet wird, verursachergerecht zu erfassen. 
Im Ergebnis werden dadurch die gleichen Gesamt-
kosten der Abwasserbeseitigung gerechter verteilt. 
 

Die bisherigen Kanalbenutzungsgebühren für das 
häusliche Abwasser (Schmutzwasser) wird sich ver-
ringern. Es wird jedoch eine zusätzliche neue Gebühr 
für das Regenwasser auf die versiegelte Fläche des 
Grundstücks erhoben. 
 

Die getrennte Abwassergebühr wird zukünftig der 
Kostensituation und dem ökologischen Umgang mit 
Niederschlagswasser angemessen Rechnung tragen 
und zu einer verursachergerechten Gebührener-
hebung beitragen. Diese wird künftig den Frischwas-
serverbrauch für die Schmutzwassergebühr und die 
an den Kanal angeschlossenen Flächen für die Nie-
derschlagswassergebühr beinhalten. Beide Gebüh-
renbestandteile stellen die zukünftige Gesamtgebühr 
dar. Das erwünschte Ergebnis ist ein verursacherge-
rechter Gebührenbescheid. 
 

Die Summe der Abwassergebühren, die die Stadt 
jährlich von den Grundstückseigentümern erhebt, 
entspricht den tatsächlichen jährlichen Gesamt-
kosten der Abwasseranlage der Stadt. Dies war 
nach der bisherigen Gebührenform so und wird 
auch bei der neuen Gebührenform so bleiben. 
 
Der neue Gebührenanteil für das Niederschlagswas-
ser ist also nicht etwa eine Verteuerung der Gesamt-
gebühr, sondern nur eine andere Verteilung der tat-
sächlichen jährlichen Gesamtkosten der Abwasseran-
lage. Nach der neuen Abrechnungsform können die 
Gebühren für Grundstücke mit geringer befestigter 
Fläche (und gleichem Frischwasserbezug wie bisher) 
künftig niedriger sein. Im Gegenzug können sich die 
Gebühren für Grundstücke mit großen befestigten 
Flächen erhöhen. 
 

Das Verfahren 
 

Im April 2010 wurden im Rahmen einer Befliegung 
die für die Einführung der getrennten Abwasser-
gebühr notwendigen Flächen wie Dächer, Hof- und 
Terrassenflächen sowie andere versiegelte private 
und öffentliche Flächen erfasst. Die aus den Luft-
bildern hergestellten digitalen Orthofotos erlauben 
hierbei eine genaue Vermessung der sichtbaren Flä-
chen eines jeden Grundstücks. Die Neigung von Flä-
chen, insbesondere bei Dachflächen, spielt bei der 
Berechnung keine Rolle, da stets die sog. ortho-
gonale Fläche (senkrecht von oben) gemessen wird. 
 

Bei der Festsetzung von Niederschlagsgebühren 
sind alle bebauten und befestigten Grund-
stücksflächen zu berücksichtigen, die Regenwasser 
in den Kanal abführen. Ob die Einleitung unmittelbar 
auf dem Grundstück oder außerhalb des Grund-
stückes (z.B. über die Straßenentwässerung) erfolgt, 
ist hierbei ohne Bedeutung. Nicht zur Berechnung 
der Niederschlagswassergebühr heranzuziehen sind 
befestigte Flächen, deren dort anfallendes Regen-
wasser nachweislich vollständig in geeigneter Weise 
versickert oder zulässigerweise in ein Gewässer ein-
geleitet wird. Den Nachweis hierüber hat der Grund-
stückseigentümer zu führen. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


